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Oberkriegskommissariat

Revisionsbemerkungen
Die Rechnungssektion des OKK meldet uns, dass im Laufe des Jahres 1974 folgende Fehlerquellen
zu den meisten Beanstandungen Anlass gaben:

In diesem Sektor werden weitaus die meisten Fehler gemacht. Der Grund ist ganz eindeutig:
die Rechnungsführer berücksichtigen die Vorschriften nicht.

Die Erstellung einer einwandfreien Unterkunftsabrechnung ist absolut kein Kunststück. Bedingung
hiezu ist jedoch, dass die Rechnungsführer das VR / VRA sowie die A\V OKK 75 nachlesen und
erst dann die Abrechnung erstellen.

Zur Verhütung von Fehlern ist ferner folgendes zu beachten:

- Einige Tage vor dem Wegzug aus einer Unterkunft hat der Rf eine provisorische Abrechnung
mit Bleistift zu erstellen und zwar an Hand der einschlägigen Vorschriften im VR/VRA sowie
den AW OKK 75. Diese provisorische Abrechnung ist mit der Gemeinde zu besprechen.

- Fälschlicherweise dient leider vielfach eine Kopie der Abrechnung einer früheren Truppe als

Muster. Es ist jedoch keinesfalls sicher, ob diese Abrechnung richtig ist und nicht durch das

OKK bei der Revision Beanstandungen vorgenommen wurden, die die Gemeinde auf ihrem
Exemplar nicht nachgetragen hat.

- Vielerorts hat das OKK mit Gemeinden und Privaten Vereinbarungen über eine Truppen-
Unterkunft abgeschlossen. Vor der Erstellung der Abrechnung hat der Rf das Original dieser
Vereinbarung zur Einsicht zu verlangen. Der Hinweis die Pauschale betrage Fr. X genügt
nicht. Der Rf muss die Details dieser Vereinbarung selbst nachlesen. Z. B. ist in diesen Ver-
einbarungen erwähnt, dass «Essräume für Of, Uof und Sdt» in der Unterkunft eingeschlossen
sind. Demzufolge sind die Essräume (auch für diejenigen, die in Zimmern nächtigen) in der
Pauschale inbegriffen und dürfen nicht noch gesondert bezahlt werden.

ScArrÂreptfrtf.'rrre«

Neubesohlungen von Schuhwerk dürfen in WK / EK / Lst-Kursen nicht zulasten der Dienstkasse
bezahlt werden: Verfügung des EMD über die Reparatur des Militärschuhwerks vom 28. 11.69
Art. 16/1 (SMA 967).
Erfolgt dies dennoch, so hat der Rf den Betrag für die Neubesohlung in der DK wieder zu ver-
einnahmen, wobei jedoch auch der Teuerungszuschlag von 53 % in der DK zu vereinnahmen ist.

Als Ausgabebeleg in der DK ist der Originalbeleg der Bank zu verwenden (AW OKK 75 Zif-
fer 12.31) und nicht ein vom Rf erstellter Beleg.

Ein schwerwiegender Irrtum ist die Verwechslung der Anzahl Soldtage mit den Naturalverpfle-
gungstagen auf der Verpflegungsabrechnung (Form 17.9) bei «3. Bezugsberechtigung in Natura
laut Standort / Bestand». Dieser Fehler wird meistens erst durch das OKK bei der Revision fest-
gestellt und führt jeweils zu grossen Verpflegungsüberfassungen, die gemäss VR Ziffer 138/3 zu
bezahlen sind.

Wir hoffen mit dieser Mitteilung den Rechnungsführern zu «Keinen Bemerkungen» zu verhelfen.
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